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Tenor

Das Rubrum des Beschlusses vom 29.10.2020 wird wegen offensichtlicher Unrichtigkeit von Amts wegen 
berichtigt:

Die I. Projektentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH ist nur „Antragsgegnerin“, die Bezeichnung 
„Beschwerdeführerin“ wird gestrichen.

Bei der Nebenintervenientin M. A. B. GmbH & Co. KG wird angefügt „Beschwerdeführerin“.


